
Gesetz- und Verordnungsblatt 
für das Land Brandenburg  

Teil II – Verordnungen 

25. Jahrgang Potsdam, den 20. März 2014 Nummer 18 

Verordnung zur Änderung der Verordnung über das Naturschutzgebiet „Untere Havel Nord“  

Vom 17. März 2014 

Auf Grund des § 22 Absatz 1 und 2, des § 23 und des § 32 Absatz 2 und 3 des Bundesnaturschutzgesetzes vom  
29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) in Verbindung mit § 8 Absatz 1 und 3 und § 42 Absatz 1 Satz 2 des Branden-
burgischen Naturschutzausführungsgesetzes vom 21. Januar 2013 (GVBl. I Nr. 3) und § 4 Absatz 1 der Naturschutz-
zuständigkeitsverordnung vom 27. Mai 2013 (GVBl. II Nr. 43) verordnet die Ministerin für Umwelt, Gesundheit und 
Verbraucherschutz: 

Artikel 1 

Die Verordnung über das Naturschutzgebiet „Untere Havel Nord“ vom 28. Mai 2004 (GVBl. II S. 434) wird  
wie folgt geändert: 

§ 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

1. Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

2. „ Gewässerunterhaltung: 

a) die im Sinne des § 39 des Wasserhaushaltsgesetzes und des § 78 des Brandenburgischen Wasser-
gesetzes ordnungsgemäße Unterhaltung der Gewässer sowie die ordnungsgemäße Unterhaltung der 
im Gebiet gelegenen Bundeswasserstraße, soweit sie den in § 3 aufgeführten Schutzgütern nicht 
entgegensteht, 

b) die ordnungsgemäße Unterhaltung der Anlagen an Bundeswasserstraßen sowie der Bau und die  
wesentliche Änderung von Anlagen, sofern sie nicht einer Planfeststellung unterliegen, im  
Benehmen mit der unteren Naturschutzbehörde. Gegenstand der Benehmensherstellung ist dabei 
auch die Prüfung der Verträglichkeit mit den in § 3 Absatz 2 genannten Erhaltungszielen des Ge-
bietes. Soll bei der Durchführung der Maßnahme von der Stellungnahme der unteren Naturschutz-
behörde abgewichen werden, entscheidet hierüber die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Ost im 
Benehmen mit der Fachbehörde für Naturschutz und Landschaftspflege;“. 

2. Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

6. „ das Befahren der Pirre und der Gülper Havel nördlich der Pirremündung mit muskelbetriebenen Wasser-
fahrzeugen in der Zeit vom 1. Juni eines jeden Jahres bis zum 1. März des Folgejahres sowie das Be-
fahren der Gülper Havel südlich der Pirremündung mit muskelbetriebenen Wasserfahrzeugen in der Zeit 
vom 16. Juni eines jeden Jahres bis zum 1. März des Folgejahres; das ganzjährige Befahren der Ratheno-
wer Stremme mit muskelbetriebenen Wasserfahrzeugen, wobei das An- und Ablegen sowie das Betreten 
der Uferbereiche der Rathenower Stremme nur außerhalb des Naturschutzgebietes erlaubt ist;“. 

 



 

Artikel 2 

Eine Verletzung der in § 9 des Brandenburgischen Naturschutzausführungsgesetzes genannten Verfahrens- und 
Formvorschriften kann gegen diese Verordnung nur innerhalb eines Jahres nach ihrem Inkrafttreten schriftlich unter 
Angabe der verletzten Rechtsvorschrift und des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, gegenüber dem für 
Naturschutz und Landschaftspflege zuständigen Fachministerium geltend gemacht werden. Das Gleiche gilt für  
Mängel bei der Beschreibung des Schutzzwecks sowie für Mängel bei der Prüfung der Erforderlichkeit der Unter-
schutzstellung einzelner Flächen. Mängel im Abwägungsvorgang sind nur dann beachtlich, wenn sie offensichtlich 
und auf das Abwägungsergebnis von Einfluss gewesen sind und die Mängel in der Abwägung innerhalb von  
vier Jahren nach Inkrafttreten dieser Verordnung unter den in Satz 1 genannten Voraussetzungen geltend gemacht 
worden sind. 

Artikel 3 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.  

Potsdam, den 17. März 2014 

Die Ministerin für Umwelt,  
Gesundheit und Verbraucherschutz 

Anita Tack 

 

Herausgeber: Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg  
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